
G. STRAFBARKEIT DER A GEM. §§ 268 I NR. 1, 2, IV, 22, 23 I STGB

A könnte sich durch das Einlegen des präparierten Leerguts und den beabsichtigten Ausdruck
eines Pfandbons auch wegen versuchter Fälschung technischer Aufzeichnungen strafbar
gemacht haben.

I. Vorprüfung

Mangels Ausdrucks eines Pfandbons ist die Tat nicht vollendet. Die Strafbarkeit des Versuchs
ergibt sich aus §§ 268 IV, 23 I, 12 I StGB.

II. Tatbestandsmäßigkeit

1. Tatentschluss

Bei dem vom Rückgabeautomaten auszuwerfenden Pfandbon handelt es sich um eine tech-
nische Aufzeichnung iSd § 268 II StGB, mithin eine Darstellung eines Mess- und Rechen-
wertes, welche durch den Automaten selbstständig bewirkt wird, den Gegenstand erkennen
lässt und zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt ist (Bieber/Semmelmayer
JA 2020, 138 (145)).

A müsste auch vorsätzlich hinsichtlich der Unechtheit dieser Aufzeichnung gehandelt haben.
Unecht ist eine Aufzeichnung nur dann, wenn sie überhaupt nicht oder nicht in ihrer
konkreten Gestalt von dem fraglichen technischen Gerät stammt, obwohl die Aufzeichnung
diesen Eindruck erweckt (Bieber/Semmelmayer JA 2020, 138 (145)). Hier wollte A aber
durch das Einlegen des Leerguts und das anschließende Drücken des Ausgabeknopfes den
Aufzeichnungsvorgang als solchen in keiner Weise beeinflussen. Der Rückgabeautomat sollte
den Pfandbon in seiner konkreten Gestalt selbstständig und manipulationsfrei erstellen. A
hatte daher keinen Tatentschluss hinsichtlich der Unechtheit der technischen Aufzeichnung.

Hinweis: Ein Fall des §§ 268 III, IV, 22, 23 I StGB liegt ebenfalls nicht vor, da der ordnungsgemäße
Ablauf des Aufzeichnungsvorgangs selbst nicht beeinflusst werden sollte.

III. Ergebnis

A ist nicht strafbar gem. §§ 268 I, IV, 22, 23 I StGB.

GESAMTERGEBNIS

A ist strafbar gem. § 269 I Var. 3 StGB.
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TEIL I

A war ein begeisterter Tüftler und Bastler. In seiner kleinen heimischen Werkstatt entwickelte
er ein Gerät, mit dem es ihm gelang, das Signal von Funkfernbedienungen zum Öffnen und
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Schließen von Fahrzeugen so zu stören, dass dieses nicht an das Fahrzeug übertragen wurde.
Um den Störimpuls auch auf etwas weitere Entfernung senden zu können, begab er sich in
seinen Stamm-Elektronikladen, erklärte seinem Lieblingsverkäufer B stolz von seiner „Erfin-
dung“ und erwarb bei ihm eine leistungsstarke Batterie für Geräte mit hohem Energiebedarf.
Wofür er den Störsender genau einsetzen wollte, berichtete er dem B nicht. Allerdings
benötigte dieser nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass der notorisch „klamme“ A den
Störsender nicht nur an seinem eigenen Auto verwenden würde.

Nachdem A sein Gerät mit der leistungsstarken Batterie verbunden hatte, begab er sich in ein
größeres Parkhaus in der Stadt. Dort postierte er sich hinter einer Ecke und wartete, bis der
Kunde K mit seinem Auto in ungefähr 15 Meter Entfernung parkte. Als K nach dem Ver-
lassen des Wagens mit seiner Funkvermittlung das Auto verriegeln wollte, sendete A seinen
Störimpuls. Dem K fiel jedoch auf, dass die Tür nicht verriegelte und die Außenspiegel sich
nicht einfuhren, weshalb er noch mehrfach auf die Schließen-Taste drückte und sich das Auto
im dritten Anlauf endlich verriegelte, da A den richtigen Zeitpunkt zum Senden des Steuer-
signals verpasst hatte. Weitere 20 Minuten später parkte, ebenfalls in der Nähe, der L. Auch
als L sein Auto verriegeln wollte, sendete A den Störimpuls und hatte diesmal mehr Glück. L
merkte nicht, dass es zu keiner Verriegelung kam und verließ das Parkhaus. A lief 2 Minuten
später zu Ls Wagen, öffnete den Kofferraum und fand darin zu seiner großen Freude eine
Kiste mit sechs Flaschen Rotwein im Gesamtwert von ca. 300 EUR, die er mitnahm und in
sein eigenes Auto stellte.

Noch im Parkhaus leerte A die erste halbe Flasche und beschloss dann, sich für den Rest in
einem Supermarkt eine kleine Brotzeit zu besorgen. Mit einer BAK von 0,6 Promille setzte er
sich in seinen Wagen und fuhr in Richtung des Supermarktes. Auf der Straße zum Ortsrand
kam A alkoholbedingt auf die Gegenfahrbahn. Als ihm ein Lkw entgegenkam, gelang es A
zwar noch, sein Fahrzeug wieder auf die richtige Fahrspur zu lenken; er streifte jedoch mit
seinem Auto den Anhänger des Lkws, wodurch bei diesem ein Schaden in Höhe von etwa
250 EUR entstand. Beide Fahrzeuge hielten an. Zu As großer Erleichterung meinte der Lkw-
Fahrer, an seinem Anhänger seien schon so viele Schrammen, dass man den Unfall nicht
förmlich aufnehmen müsse, sondern dass es in Ordnung sei, wenn A ihm hier auf der Stelle
formlos 200 EUR gebe, was A auch bereitwillig tat.

Um doch noch einkaufen zu können, fuhr A zur Filiale der nächsten Bank, welche zwar
schon geschlossen hatte, in deren Vorraum aber ein Geldautomat stand. Kurz vor A hatte
auch der C diesen Vorraum betreten. Als A sah, dass C gerade seine PIN eingetippt hatte und
nun auf dem Display einen Betrag anwählen wollte, sprang A einer plötzlichen Eingebung
folgend herbei, stieß den C energisch zu Boden, drückte auf die Zahl „500“, entnahm das
Geld und flüchtete, während C benommen am Boden lag.

A bestieg sein Fahrzeug und machte sich auf dem schnellsten Weg nach Hause. Auf einer in
seiner Fahrtrichtung doppelspurig ausgebauten Straße am Ortsrand fuhr A statt mit den
zulässigen 50 km/h ungefähr 80 km/h, als die Z mit ihrem Pkw aus einer am rechten Fahr-
bahnrand gelegenen Parkbucht in Fahrtrichtung des A in den rechten Fahrstreifen einfuhr. A,
der bei Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sein Fahrzeug noch vor der Z zum
Stehen hätte bringen können, musste zur Vermeidung einer Kollision ruckartig auf die linke
Fahrspur ausweichen, wodurch der auf der linken Fahrspur fahrende D zu einem Ausweich-
manöver gezwungen wurde, das an einem Baum endete. Ds Fahrzeug wurde dabei schwer
beschädigt und D selbst verletzt. A stellte sein Fahrzeug rund 300 Meter weiter am Stra-
ßenrand ab und kehrte zu Fuß zur Unfallstelle zurück. Dort gab er sich allerdings nicht als
Unfallbeteiligter zu erkennen und schilderte auch den anschließend eintreffenden Polizei-
beamten, er habe den Unfall als am Fahrbahnrand befindlicher Fußgänger beobachtet. Er
machte dabei Angaben zum Unfallhergang, wobei er allerdings seine eigene Unfallbeteiligung
durch die eines vermeintlich unbekannten Fahrers ersetzte. Nachdem D von einem Kranken-
wagen abgeholt worden war und die Polizisten den Unfallort verlassen hatten, machte sich
auch A zu Fuß zurück auf den Weg zu seinem Auto, ohne irgendjemandem etwas von seiner
Unfallbeteiligung mitgeteilt zu haben und später noch mitzuteilen.

TEIL II

Aufgrund der in der Bank angebrachten Videokamera gelingt es mithilfe von Zeugen, den A
als potentiellen Täter des Überfalls im Bankvorraum zu identifizieren. Als daraufhin zwei
Polizisten dem A einen Besuch abstatten, belehren sie ihn ordnungsgemäß darüber, dass er
nicht aussagen müsse und auch jederzeit einen Verteidiger konsultieren könne, weisen ihn
aber nicht darauf hin, dass es unter Umständen die Möglichkeit der Bestellung eines Pflicht-
verteidigers geben könnte. A, dem die Angelegenheit inzwischen leidtut, hält es für das Beste,
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gleich „reinen Tisch zu machen“ und legt ein Geständnis ab. In der Hauptverhandlung
widerspricht As Verteidiger der Verwertung dieses Geständnisses. Die Große Strafkammer
stützt ihre Verurteilung gleichwohl unter anderem maßgeblich auch auf die gegenüber den
Polizisten gemachte Aussage des A, über die einer der Polizisten als Zeuge vernommen
wurde.

Bearbeitungsvermerk:

Zu I: Wie haben sich A und B nach dem StGB strafbar gemacht?

Zu II: Wäre eine auf die Verwertung der Aussage gestützte Revision des A gegen die Verurteilung
begründet?

& LÖSUNG

TEIL I: STRAFBARKEIT DER BETEILIGTEN NACH DEM STGB

A. STRAFBARKEIT DES A

Hinweis: Da wirklich sinnvollerweise nur im ersten Tatkomplex noch ein zweiter Beteiligter neben A zu
prüfen ist, macht es keinen Unterschied, ob man auf der obersten Ebene wie hier nach den Beteiligten
oder aber nach Tatkomplexen untergliedert. Letztlich geht es nur um die Frage, ob die Strafbarkeit des B
am Ende des ersten Tatkomplexes oder am Ende des gesamten materiellen Teils geprüft wird.

ERSTER TATKOMPLEX: DER STÖRSENDER

I. §§ 242 I, 243 I 2 Nr. 1, 2, 22, 23 I StGB durch das Vorhaben, die Verriegelung des
Autos des K zu verhindern

A könnte sich dadurch, dass er den Störsender betätigt hat, um die Verriegelung von Ks
Fahrzeug zu verhindern, nach §§ 242 I, 243 I 2 Nr. 1, 2, 22, 23 I StGB strafbar gemacht
haben.

Eine Vollendung ist nicht eingetreten, und der Versuch ist nach § 242 II StGB strafbar. A
hatte auch vor, aus dem Auto fremde bewegliche Sachen zu entwenden. Auch wenn K seinen
Wagen verlassen hat, hatte er an Gegenständen in diesem nach der Verkehrsanschauung
weiterhin Gewahrsam aufgrund eines generellen Gewahrsamswillens und einer klaren äuße-
ren Abgrenzung gegenüber anderen Gewahrsamssphären (vgl. hierzu BeckOKStGB/Wittig,
Beck’scher Online-Kommentar StGB, 56. Ed. 1.2.2023, § 242 Rn. 16; Satzger/Schluckebier/
Widmaier/Kudlich, StGB, 5. Aufl. 2021, StGB § 242 Rn. 18; Rengier, Strafrecht Besonderer
Teil I, 25. Aufl. 2023, § 2 Rn. 27 f.), sodass A auch eine Wegnahme plante. Mangels entgegen-
stehender Anhaltspunkte ist auch davon auszugehen, dass er sich die Gegenstände rechts-
widrig zueignen wollte.

Fraglich ist allein, ob A mit dem Auslösen des Störsenders zur Wegnahme bereits unmittelbar
angesetzt hat. Mit der eigentlichen Tathandlung hat A noch nicht begonnen. Dass er mit der
möglichen Ausführung eines etwaigen Regelbeispiels begonnen haben könnte, führt als
solches ebenfalls noch nicht zu einem unmittelbaren Ansetzen, da es insoweit auf das Grund-
delikt ankommt. Ein Ansetzen zum Regelbeispiel ist damit nur ein Versuchsbeginn, wenn
damit zugleich auch zum Grunddelikt angesetzt wird (vgl. nur BGHNJW 2017, 1189 = NStZ
2017, 86 mAnm Engländer; dazu auch Eisele JuS 2017, 175 und Kudlich JA 2017, 152;
BeckOKStGB/Beckemper/Cornelius, 57. Ed. 1.5.2023, § 22 Rn. 51; Satzger/Schluckebier/
Widmaier/Kudlich/Schuhr, 5. Aufl. 2021, StGB § 22 Rn. 47; Wessels/Beulke/Satzger, Straf-
recht Allgemeiner Teil, 52. Aufl. 2022, Rn. 958). Aber auch mit Blick auf das Grunddelikt
war das Vorhaben, die Entriegelung zu verhindern, ein wesentlicher Schritt, der die „Schutz-
stärke“ von Ks Eigentum bereits nennenswert herabsetzen sollte, sodass man hier von einem
ersten Eindringen in die Sphäre des K sprechen könnte (zum Gedanken einer „Sphären-
theorie“ vgl. etwa Roxin JuS 1979, 1 (5)). Die eigentliche Tathandlung sollte auch in sehr
engem raum-zeitlichen Zusammenhang erfolgen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass A
nicht nur noch einige Meter vom Fahrzeug entfernt (und damit noch nicht wirklich in die
Sphäre eingedrungen) war, sondern dieses auch – mit all den Risiken, die mit dem Öffnen
einer Tür durch einen Unbefugten etwa bei einer unerwarteten Rückkehr des Eigentümers
verbunden sind – öffnen musste, bevor er auch nur sehen konnte, ob sich darin etwas
Stehlenswertes befindet. Insofern ist die Unterdrückung des Verriegelungssignals zwar eine
wichtige Voraussetzung für den geplanten Diebstahl. Die Annäherung an das Fahrzeug und

Vorprüfung

unmittelbares Ansetzen
durch ein Regelbeispiel
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